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Geschäft Nr. 14-5238
G em einde Amden: G enehm igung  von G em eindeerlassen

Sie haben uns in Nachachtung von Art. 31 des Eiaugesetzes (sGS 731.1; abgekürzt 
BauG) folgende Erlasse zur Genehmigung eingereicht:

* Teilzonenplan Rosengärtli  
Baulinienplan Rosengärtli

Die gemäss dem Zonenplan von Amden rechtsk'äftige Bauzone soll auf den Grundstü­
cken Nrn. 35 und 38 dahingehenden angepasst «erden, als die Grünzone entlang dem 
Bach geringfügig geändert und die K3-Zone zugunsten der K2-Zone vergrössert wird.

Gleichzeitig soll mit den Baulinien entlang dem Sagebach im Rahmen des Baulinienplans 
der Gewässerraum festgelegt werden.

Mit dem Baulimenpian wird den Anforderungen cer seit dem 1. Juni 2011 in Kraft gesetz­
ten Gewässerschutzverordnung (SR 814.201; at gekürzt GSchV) Rechnung getragen und 
der Gewässerraum vorläufig materiell gesichert. Die formelle Festlegung des 
Gewässerraums hat - sobald die kantonalgesetziichen Bestimmungen vorliegen - noch zu 
erfolgen.

Die Erlasse wurden in enger Zusam menarbeit m t den kantonalen Fachstellen erarbeitet, 
angepasst und dem ordentlichen Verfahren unteistellt. Die Genehm igungsprüfung ergibt, 
dass sie recht- und zweckmässig sind und genet migt werden können.

In Anwendung von Art. 31 BauG und Art. 94 Abs 1 des Gesetzes über die Verwaltungs­
rechtspflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP), Art. 1 4bs. 1 in Verbindung mit Anhang 6 der 
Ermächtigungsverordnung (sGS 141.41) sowie d sm Gebührentarif für die Staats- und Ge­
meindeverwaltung (sGS 821.5) verfügt das

1 Die angeführten Erlasse werden genehmigt.
2. Die Gebühr für diese Verfügung beträgt Fr. 1’ 450.~ (TZP Fr 650 - ,  ÜP Fr 800
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